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§ 514 ASVG Sonderbestimmungen
über die

Versicherungszugehörigkeit auf
Grund der bisherigen

Versicherungspflicht in einer
Rentenversicherung

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

(1) Personen, die nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen der Invalidenversicherung unterlagen, nach den

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber auf Grund desselben Beschäftigungsverhältnisses der

Pensionsversicherung der Angestellten oder der knappschaftlichen Pensionsversicherung zugehören, sind bis 31. März

1956 bei dem in Betracht kommenden Träger der Krankenversicherung neu anzumelden. Im übrigen sind die

Bestimmungen der §§ 33 bis 36, 41 bis 43, 111 bis 113 entsprechend anzuwenden.

(2) Personen, die nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen der Angestelltenversicherung oder der

knappschaftlichen Rentenversicherung unterlagen, nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber auf Grund

desselben Beschäftigungsverhältnisses der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören würden, bleiben in der

Pensionsversicherung versichert, die der bisherigen Rentenversicherung entspricht, solange die in den bisherigen

Bestimmungen für die betre ende Rentenversicherung vorgesehenen Voraussetzungen auf diese Beschäftigung

zutreffen.
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